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Zivilverteidigung -notwendige Ergänzung der militärischen Landesverteidigung
Von M. Wicki-Vogt

Handbuch und vaterländisches Manifest«Gegenwärtig fühlt sich die Schweiz als ein Ganzes bedroht.
Aber unser Problem ist nicht das ihrer Verteidigung, es ist das

ihrer Existenz1.» Die Gefahr, die Gonzague de Reynold 1939 für
unser Land erkannte, besteht heute in anderer Form erneut.
Zwar ist es nicht mehr so, daß man vor lauter Grenzen das Land
nicht mehr sieht, aber es ist doch oft so, daß man vor Stolz ob
der vergangenen Bewährung die Formen der heutigen und künftigen

Bedrohung verkennt. Defensive allein ist durch Defaitismus

geprägt: Sie ist das Eingeständnis, daß man zu spät kommt, daß

eine feindliche Aggression stattgefunden hat, der man nicht rechtzeitig

die Stirn bieten konnte. Sic ist keine Garantie der Sicherheit
mehr. Es gilt somit, unsere Ziele und Mittel neu zu überprüfen;
dabei wird eine Gewichtsverlagerung von der Verteidigung zur
Abschreckung unumgänglich sein. Unsere Sicherheit und die

Existenz unseres Staates hängen in erster Linie davon ab, ob es

uns gelingt, einen Feind davon abzuhalten, seine Waffen gegen
uns einzusetzen. Dieses Ziel bedarf größter militärischer Anstrengungen

sowie einer wirksamen und langfristig geplanten
Zivilverteidigung.

Die Zivilverteidigung ist also Teil der umfassenden
Landesverteidigung, die ihrerseits der Abschreckung und somit der

Erhaltung des Friedens dient. Einem potentiellen Gegner soll be¬

lli erster Linie bedarf es der Information. Die Bevölkerung
muß mit den Aufgaben und Zielen der Zivilverteidigung
vertraut gemacht werden. Zu diesem Zweck entstand unter dem

Pätronat des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements ein

Buch2, das wertvollste Auf klärung vermittelt und durch Sprache
und Gestaltung weite Volkskreise anspricht.

Ein Probedruck davon wurde vergangenes Jahr den Referenten

von Heer und Haus abgegeben. Analog zum feldgrauen
Soldatenbuch, das dem schweizerischen Wehrmann und insbesondere

dem jungen Soldaten unentbehrlich geworden ist, will es
einerwiesen werden, daß selbst nach einer allfäl igen Nieder age unser », -r t 1» j- 1 ^ ¦ jh B scits ein Manifest vaterländischer Gesinnung sein, anderseits ein
Widerstandswille nicht gebrochen ist. Aus diesem Grunde dürfen
Schutz und Überleben der Bevölkerung nicht dem Zufall
überlassen, die Kontinuität des Staates nicht in Frage gestellt werden.
Es gilt, heute die notwendigen Vorbereitungen und Maßnahmen

zu treffen.

T Gonzague de Reynold, «Selbstbesinnung der Schweiz», Rascher-
Verlag, 1939.

praktisches Handbuch und Nachschlagewerk, welches konkret
Auskunft über das Verhaken des einzelnen und des Kollektivs
im Fall von plötzlich hereinbrechenden Katastrophen, bei Krisen

und im Krieg erteilt.

2 «Zivilverteidigung», in drei Landessprachen verfaßt von Hptm.
i. Gst. Albert Bachmann, Prof. Dr. Georges Grosjean, Oberst i. Gst.
Maurice Zermatten, Prof. Dr. Guido Calgari

Die Freiheit des Volkes Die Freiheit der Gemeinschaften

«Das laßt sich hören », anerkannte der erste Schweizer. «Aber
konnte die Zugehörigkeit zu einem Volk nicht auch nach freier
Wahl geschehen? »
«Gewiß », entgegnete der zweite, «aber auch dann würde meine
Wahl auf unser Volk fallen. Gerade weil es klein ist. kann es der
Freiheit naher stehen als irgendein anderes Volk.»
«Was ist aber Freiheit?» fragte der erste, «ist sie heute nicht
zum hohlen Schlagwort geworden?»
«Darüber habe ich lange nachgedacht», sagte der zweite. «Ich
glaube doch, daß die Schweizer Freiheit auch heute noch ein sehr
Wirkliches und Bedeutendes ist. Ich sehe s<e in einer vierfachen
Gestalt: Die erste Form der Freiheit ist die Freiheit des ganzen
Volkes. Ist es nicht etwas Beglückendes, daß wir selbst unsere
Geschicke bestimmen dürfen, aaß unser Land von keinem andern
Volk beherrscht wird, daß keine fremde Regierung uns dreinreden

und uns den Ertrag unserer Arbeit wegnehmen kann'
Unser Volk hat seine Freiheit in siebenhundertjahriger
Geschichte stets auf; Neue erkämpft. Darum achten wir die Freiheit
aller andern Volker so sehr wie unsere eigene. Seit Jahrhunderten

ist es Leitlinie unserer Politik, daß wir zufrieden sind mit
dem. w3S wir haben: Wir streben nicht nach fremdem Besitz

und mischen uns nicht in die Handel der großen Welt ein. Das

heißt aber nicht, daß uns das Schicksal der andern Volker gleichgültig

wäre. Wir können mit unserer Haltung zum Frieden und

Wohlergehen anderer Volker beitragen und viel Not lindern.
Und wir können noch viel mehr tun. Der Friede, den wir seit
Generationen genießen, darf uns nicht Lohn sein für Verdienste,
die nicht die unseren sind, sondern Verpflichtung gegenüber

unserer Umwelt.»

Der Schweizer, der oft über diese Fragen nachgedacht hatte.
fuhr weiter: «Die zweite Art von Freiheit hat sich ebenso aus

der urschweizerischen Freiheit entwickelt und ist in dieser
Gestalt besonders unserem Volk eigen. Es ist die Freiheit der
Gemeinschaften, die zusammen unser Volk bilden. Jede dieser
Gemeinschaften: die Kantone. Städte, Dorfgemeinden, jede
Sprach- oder Glaubensgemeinschaft darf nach ihrer Art leben.
Die Gemeinde :st die Urzelle unserer staatlichen Ordnung; sie

gibt sich ihre Gemeindeordnung selbst, wahrend in andern
Staaten die Gemeinden oft zu reinen Verwaltungsbezirken
gewerden sind.
Wir glauben auch nicht, daß in einem Volk alle Menschen die

gleiche Sprache sprechen, den gleichen Glauben haben und von
der gleichen Art sein müssen. Im Gegenteil: wir wissen, daß

gerade die Vielfalt und die Begegnung verschiedener Menschen
den geistigen Reichtum eines Volkes macht. Eines allerdings
müssen wir von allen Burgern verlangen: daß sie sich zu den
Grundsätzen der Freiheit und der Achtung der Eigenart des

andern bekennen und auch danach leben. Wer auf die Zerstörung

dieser Grundlagen hinarbeitet und nur einer Klasse, einer
Sprachgemeinschaft oder einer Partei die alleinige Herrschaft
zuerkennen will, hat das Wesen unseres Landes nicht erkannt.
Solches Wirken können wir in unserer Gemeinschaft nicht
dulden.»

Abb. 1
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Wir wissen nicht

Abb. 2

..was geschehen konnte. Es konnte eine Lage eintreten, in der
wir nicht mehr wissen, ob wir im Zustand des Friedens oder des

Krieges leben Im Frieden werden von Großmächten und sogar
von kleinen Staaten mit alten Mitteln der Propaganda, der
Spionage, der Unterwuhlung, der Wirtschaft, Ziele angestrebt, die
sonst nur im Krieg verfolgt werden. Der Krieg kann Formen
annehmen, die an Zerstörung alles Dagewesene und Vorstellbare
weit übertreffen Aber er kann auch in anderer Gestalt auftreten
Wir müssen uns von den hergebrachten Vorstellungen losen und
müssen uns bewußt sein, daß cm künftiger Krieg ganzlich neue
Formen annehmen kann. Es kann ganz anders kommen. Wir wissen

nicht, was geschehen kann; aber wir müssen für alte erdenklichen

Möglichkeiten gerüstet sein.

Es könnte geschehen, daß

unser Land in wirtschaftliche Bedrängnis gerat, weil irgendwo
in der Welt, im Nahen oder Fernen Osten, in Nord-, Mittel- oder
Südamerika, in Afrika oder anderwärts ein örtlicher Krieg
ausbricht. Dieser Krieg dient vielleicht ganz andern Zielen, als es

uns auf den ersten Blick erscheint. Vielleicht will eine Großmacht
damit eine andere, weitab liegende Großmacht an einer
lebenswichtigen Stelle treffen. Die Wirtschaft, die Produktionsraume.
das Kapita! und damit auch die politischen Interessen sind heute
derart ineinander verflochten, daß so etwas möglich ist.
Vielleicht wird davon auch unser Land irgendwo betroffen. Vielleicht
werden dann Lebensmittel. Brennstoffe oder Kleider knapp,
vielleicht gibt es Arbeitslosigkeit und damit innere Unruhen.
Wir müssen auf alles gefaßt sein - jederzeit.

Es könnte geschehen, daß

die Großmachte einsehen, daß sie mit den modernen
Kampfmitteln ihre Ziele nicht erreichen. Wer Lander erobern, ihre
Rohstoffe gewinnen und ihre Arbeitskräfte beanspruchen will, dem

nützt es wenig, wenn er zuerst in einem Atomkrieg das Land

des Gegners in eine Mondlandschaft verwandelt. Es könnte darum

geschehen, daß ein Gegner mitten im scheinbar tiefsten Frieden,

durch Schmeichelei. Propaganda, wirtschaftliche Maßnahmen,

kulturelle Bearbeitung, Infiltration von Parteigängern
schließlich in Volk und Behörden so viel Einfluß gewinnt, daß

sich das Land widerstandslos unterwirft. Man wird dann merken,

daß auch dos eine Form des Krieges gewesen ist. auch wenn
sie ganz friedlich schien, ohne daß ein einziger Soldat mobilisiert
wurde und ohne daß ein Tropfen Blut floß. Krieg oderfrieden?
Wir wissen es nicht: Wir müssen für alles bereit sein - Jederzeit.

27

Das Buch gliedert sich thematisch in vier Teile: in Frieden,

Kriegsgefahr, Krieg und Widerstandskampf Ein weiteres sehr
aufschlußreiches Kapitel über die zweite Form des Krieges, den
revolutionären Krieg, wurde bedauerlicherweise in den an die
Referenten von Heer und Haus abgegebenen Exemplaren weg¬

gelassen. Einige nützliche Merkblätter, die bekanntesten
Vaterlandslieder und ein Schlagwortregister beschließen das Buch.

Alle vier Teile des Buches sind sowohl durch das geistige
Anliegen der Zivilverteidigung geprägt als auch mit praktischen
Hinweisen und Ratschlägen versehen.
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Lange bevor es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung
kommt, schon mitten Im Frieden, arbeitet der Feind unermüdlich
daran, Mißtrauen und Zwietracht zu säen, unser natürliches
Selbstgefühl zu zerstören und unsere innere Widerstandskraft
auszuhöhlen. Er tut dies unmerklich, in scheinbar harmloser
Form, als Wissenschaft getarnt, mit I mmer wiederhotten perfiden
Nadelstichen, denen wir schließlich erliegen, wenn wir nicht
wachsam sind.
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Machen Sie sich mit denTatsachen vertraut:
Die Explosion einer 20-Kilotonnen-Bombe
bei Tag, 600 m über einer Stadt von 130000
Einwohnern, müßte ungefähr zu folgenden
Verlusten fuhren:

Ohne Warnung

30% Verletzte l

39000 Verletzte
35% Tote -

45500 Tote

Benotigte Mittel zur
Pflege der Verletzten:
26500 I Blutplasma
1920001 Kochsalzlösung

Traubenzucker
105000 Morphium-
amputlen
210000m Gazebinden

Benotigte Mittel zur
Pflege der Verletzten
16800 I Blutplasma
77 000 I

Kochsalzlösung/Traubenzucker

66000 Morphium-
impullen
132000m Gazebinden

Benotigte Mittel zur
Pflege der Verletzten:
2000 I Blutplasma
100001
Kochsalzlösung/Traubenzucker

900 Morphiumampullen

18000 m Gazebinden

Mit Warnung

17% Ver.ettte i

22000 Verletzte
23% Tote

30000 Tote

Im Schutzrau

2% Verlerne i

2600 Verletzte
8% Tote m

10400 Tote

76
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Das geistige Anliegen der Zivilverteidigung
Die Zivilverteidigung setzt sich zum Ziel, im einzelnen Schweizer

das Bewußtsein seiner Zugehörigkeit zu unserm Land und
V olk neu zu wecken, an die Bedeutung unserer Geschichte zu
erinnern und an die Verantwortlichkeit des einzelnen seinen Mit-
menschen und dem Staat gegenüber zu mahnen.

Sie ruft in Erinnerung, daß es in erster Linie jene Werte zu
verteidigen gilt, denen unser Staatswesen seit Jahrhunderten
verpflichtet ist: Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung.
Was nützt die Erhaltung des biologischen Lebens, wenn es nicht
seiner geistigen Natur entsprechend in Freiheit gestaltet werden
kann; (Abb. i)

Abb. 5
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Wir bauen einen Schutzraum

Gemeinden mit tausend und mehr Einwohnern oder kleinere
Gemeinden, die besonders gefährdet sind, sind itvilschutzpflichtig.
Das bedeutet, daß in solchen Gemeinden in allen Neubauten
Schutzräume erstellt werden müssen, die den MimmaNorschrif-

' ten genügen.

An die Erstellungskosten solcher Schutzraume lebten Bund,
Kenton und Gemeinde zusammen Beiträge von 70%.
Wer In einem bestehenden Bau, wo keine Baupflicht besteht,
•inen Schutzraum baut, der den Minimalvorschriften genügt.
erhält von Bund, Kanton und Gemeinde 80 V. der Erstellungs-
kosten.

Die Gemeinden errichten öffentliche Schutzräume an Orten mit
großem Publikumsverkehr, in Geschäftszentren, an Verkehrsknotenpunkten

oder für die Bevölkerung aus Gebfeten, die Uber-

flutungsgefahrdet sind oderwo aus sonstigen Gründen keine privaten

Schutzräume erstellt werden können. Für die örtliche Schutx-

organisatlon werden besonders starke Unterstände gebaut.
Ebenso bestehen Vorschriften über die Errichtung von geschützten

Operationsstellen und Pfiegeräumün in Spitälern und Saht*

tatshilfsstellen des Zivilschutzes.
Wer einen Schutzraum errichten will oder muß, bespricht sich
mit seinem Architekten. Der Architekt arbeitet das Projekt aus

gemäß den eidgenössischen Vorschriften und den Wünschen des

Auftraggebers.
Der Architekt reicht das Projekt der Gemeinde zur Genehmigung

ein. Die Gemeinde leitet es zur Prüfung an Kanton und
Bund. Mit der Genehmigung des Projektes durch Bund, Kanton
und Gemeinde erfolgt die Subventionszusicherung.
Nun kann der Schutzraum gebaut werden.

58

WmWkm

20

Beitrag von Bund,
Kanton und Gemeinde
an den freiwilligen
Einbau eines Schutzraumes
in bestehenden Bauten:

80

Nach Beendigung des Baues erstellt der Architekt die
Schutzraumabrechnung und reicht sie der Gemeinde ein. Die Behörden
kontrollieren den erstellten Schutzraum und die Abrechnung.
Sind Ausführung und Rechnung genehmigt, erfolgt die Auszahlung

der Subvention an den Auftraggeber.
tah-
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197



Wehrhaft sein

Abb. 6

Fallt
Kampf um die
Neutralltat

Für die Schweiz
^lt:
zu wissen daß für
eine Armee, die Ihrem
Gegner durch die
Schweiz in die Flanke
od«r tn den Rücken
stoßen will, alles auf
die Überraschung
inkommt und daß sie
schon eine Verzögerung

von wenigen
Tagen um den Erfolg
bringen kann.

206

Das Ziel des Gegners ist, im Rahmen
eines allgemeinen Krieges den Durchmarsch

durch die Schweiz zu erzwingen.

Fell 2
Kampf um die
Freiheit

%

Das können wir:

Es heißt also in diesem
Fall für uns, unter
allen Umstanden die
«mon drei bis vier
Tage überstehen,
kämpfen und
durchhat ren.

Dazu sind wir
bereit:
Durch planmäßige
Zerstörung von
Straßen, Bahnlinien,
Brücken und Tunnets
erreichen wir,
daß unser Land
fiir den Gegner als

Durchmarschgebiet
unbrauchbar wird.

Für die Schweiz
gilt:
dem Gegner einen
Kampf zu liefern, der
ihn im Verhältnis
zum Gewinn unseres
Landes viel zu große
Mittel an Menschen
und Material kostet.

Das Ziel des Gegners Ist,
das schweizerische Gebiet zu erobern und
In seinen Machtbereich einzubeziehen.

\
Xä+

Das können wir

Durch Unbrauchbarmachung

wichtiger
Fabriken. Bahnlinien.
Straßen, Flugplätze
und anderer
Anlagen sorgen wir
dafür, daß die
Eroberung dieses
Landes für den

Gegner keinen Wen
mehr hat.

Dazu sind wir
bereit:
Auf beschränktem
Raum, in geschlossenem

Abwehrdisjw)-
sitiv oder äußerstenfalls

in zerstreuten
Widerstandsnestern
halten wir mit
Teilen der Armee so

lange durch, bis bei
Wendung des

Kriegsgeschehens eine
Befreiung möglich Ist.

20?

¦¦BBH
Das Buch informiert sodann über die latente Bedrohung

(Abb. 2), der wir ausgesetzt sind, über die Methode der feindlichen

Propaganda (Abb. 3), über die vom Gegner eingesetzten
Mittel zur Schwächung und Zermürbung von Abwehrentscblos-
senheit und Widerstandswillen, bevor noch ein Krieg stattfindet,

sowie über die möglichen Formen des Krieges überhaupt.

Es klärt über die Zerstörungswirkungen atomarer Waffen und
die Wirkungen chemischer und biologischer Kampfmittel auf.
(Abb. 4)

Gründliche und rechtzeitige Aufklärung der Bevölkerung
vermag zu einem großen Teil jene Bereitschaft und Festigkeit
zu Schäften, welche sowohl zur Zeit des kalten wie des heißen

Kriegsrecht

m
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Ich befehle:
Die Bestimmungen des Kriegsrechts sind streng zu befolgen.
1. Der Kampf ist ausschließlich Aufgabe der Armee, also derer,
die dazu ausgebildet und organisiert sind, die sich durch Uniform
oder Abzeichen zu erkennen geben und wenn an deren Spitze ein
für sie verantwortlicher Chef steht. Die Schweiz kennt den Grundsatz

des Volksheeres. So ist jeder, der zum Waffengebrauch tauglich

ist, ausgebildet und in der Armee eingeteilt.
2. Die Zivilbevölkerung und die Angehörigen des Zivilschutzes
haben sich jeder Kampf handlung zu enthalten. Wilde Schießereien
nützen militärisch nichts und ziehen unnötige Repressalien des

Gegners nach sich.
3. Wer nicht in einer militärischen Organisation oder Im
Zivilschutz eingeteilt ist und an der Verteidigung der Stadt mitwirken
will, meldet sich in der nächsten Nacht mitWaffe, Rucksack,
Wolldecke und Verpflegung im Mattenschulhaus beim Ortswehrkommando.

Ererhält eine Uniform oder die eidgenössische Armbinde.

218

4. Gefangenen Feinden gegenüber hat sich die Zivilbevölkerung
jeder Tätlichkeit. Beschimpfung oder sonstigen Unkorrektheit zu
enthalten. Verwundeten oder kranken Feinden ist Beistand zu
leisten. Feindliche Spione und Saboteure in Zivil oder in falschen
Uniformen und eigene Verrater sind den militärischen Instanzen
zu übergeben oder zu melden, damit sie nach Kriegsrecht voneinem Militärgericht abgeurteilt werden können.
5. Zerstörung von militärischen Objekten, Brücken, Straßen,
Bahnanlagen und Unbrauchbarmachung von Industrieanlagen
und Warenvorräten sind Aufgaben der Truppe und erfolgen nurauf meinen Befehl oder auf Befehl der zuständigen Wehrwirtschaf

tsoffiziere. Zivilpersonen.die solche Handlungen vornehmen,
auch am eigenen Gut, handeln rechtswidrig.
6. Jede Schweizerin und jeder Schweizer hat - ob in einer
militärischen Organisation eingeteilt oder nicht - das Recht auf
Selbstverteidigung, wenn Leib, Leben oder Ehre in Gefahr ist. Niemand
kann ihnen dieses Recht bestreiten.

Abb. 7
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Krieges die Aufrechterhaltung und den Ausbau einer schlagkräftigen

Armee ermöglichen.

Praktische Ratschläge und Hinweise

Die Zivilverteidigung macht es sich ferner zur Aufgabe, die

Bevölkerung zu einem vernünftigen Verhalten in Krisen-, Not-
und Kriegszeiten zu erziehen. Sie hält sie an, sich zweckdienlich
vorzubereiten, um der Ratlosigkeit und Panik vorzubeugen, Vorräte

an Lebensmitteln,Werkzeugen, Verbandmaterial anzulegen,
einen Schutzraum zu bauen (Abb. 5), usw.

Sie lehrt, wie Feuer bekämpft wird, wie Verschüttete und
Eingeschlossene befreit werden und wie Verwundeten erste Hilfe

geleistet wird.

Sie klärt über die Organisation und die Aufgaben des

Zivilschutzes auf und hält zur aktiven Mitarbeit an.

Das R^clu auj Widerstand

Das Buch verweilt jedoch nicht bei der Aufzählung der
Schutzmaßnahmen in Friedenszeiten; ohne falsche Rücksicht und St hön-
färberei bereitet es die Zivilbevölkerung auf eine mögliche
Kriegssituation vor.

Es ist denkbar, daß trotz allen militärischen und zivilen
Anstrengungen die Abschreckung versagen und Krieg auch über

unser Land hereinbrechen könnte. In diesem Fall müßte jeder
einzelne den Beweis seiner Mitverantwortlichkeit am Schicksal

unseres Staates erbringen. Denn wenn Demokratie in Friedens-
zeiten für den Bürger vor allem Nutznießung politischer Rechte

bedeutet, stellt sie im Krieg in erster Linie für jeden die gleiche
Verpflichtung zur Verteidigung dieser Rechte dar.

Das Buch weist sehr nachdrücklich daraufhin, daß im Augenblick

der Gefahr ein geordneter, selbstloser Einsatz der gesamten
Bevölkerung unentbehrlich ist. Einzelgängcrtum und Willkür
schaden sowohl dem offenen Verteidigungskampf als auch dem

geheimen Widerstand (Abb. 6). Wichtig ist, daß sich im Krieg jene
oberste aller Soldatentugenden, die Disziplin, aufdie ganze
Bevölkerung überträgt und daß ihr eine opferbereite Unterordnung zur
selbstverständlichen Haltung wird. Diese Disziplin des Geistes -
und der Tat - bedeutet schon eine starke Gewähr gegen die
Gefahr der Unsicherheit und Verwirrung wie auch gegen die noch
größere Gefahr der Gewöhnung an einen Zustand der Unfreiheit,
der vielleicht Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern kann. Das

Durchhaltevermögen, das in einem solchen sich hinziehenden Zustand

notwendig ist, stellt an die Bevölkerung höchste Anforderungen.
Ohne strengste Disziplin ist andauernder Widerstand nicht denkbar.

Disziplin wiederum muß untermauert sein durch den festen

Glauben an eine Verwirklichung des endgültigen Zieles: der

Wiederherstellung der staatlichen Souveränität in Freiheit und
Selbstbestimmung (Abb. 7).

Von der Vorauflage zur endgültigen Ausgabe

Da es sich beim hier vorliegenden Exemplar des Zivilverteidigungsbuches

um einen Vorabdruck handelt, ist zu erwarten dnfi

der Autor an der definitiven Ausgabe noch gewisse An.'.rungen
und Ergänzungen anbringen wird. So wäre vermehrt darauf
hinzuweisen, daß die Zivilverteidigung nur eine Seite unserer
Abwehrbereitschaft darstellt. Die Anstrengungen, die sich auf ihren
Ausbau konzentrieren, dürfen nicht den Eindruck erwecken, eine

zeitgemäße militärische Rüstung erübrige sich dadurch.
Zivilverteidigung ohne Ausbau und Aufrechterhaltung einer
schlagkräftigen modernen Armee ist nicht ein Zeichen der Wahrhaftigkeit,

sondern der Resignation. Die notwendigen Maßnahmen

zum Schutz der Bevölkerung müssen zusammen mit einer
wirkungsvollen Verstärkung unseres militärischen Potentials geschaffen

werden; denn die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, einen

Gegner abzuschrecken, entscheidet über die Wahrung unserer
Unabhängigkeit oder über deren Verlust, ja über Sein oder Nichtsein

unseres Staates.

Gemessen am positiven Wert des Buches, ist die Kritik jedoch
geringfügig. Es ist in seiner Konzeption ein Beispiel besten

schweizerischen Selbstbehauptungswillens und verdient unsere
volle Unterstützung. Durch die Vielfalt der aufgegriffenen
Probleme und die einfache, allgemeinverständliche und doch sachliche

Behandlung komplexer Fragen erfüllt es zweifellos ein
weithin vorhandenes Bedürfnis nach Aufklärung. Wir hoffen,
daß sich die verantwortlichen Instanzen nicht mehr lange besinnen

und die schon längst erwartete definitive Abgabe des Buches

an jede Haushaltung in die Wege leiten.

«Eine Armee, in der sich junge Kräfte bewuJJt verschließen, aus

Angst, kritisiert zu werden, daß sie angesichts von Überraschungen

unorthodoxe Methoden anwenden, ist eine Armee, die viel zu langsam

aus ihren eigenen Fehlern lernt. S.L. A. Marshall

Die Atom-U-Boote in der Welt
Von J. Pergent, Paris

Die raketentragenden Atom-U-Boote stellen eine Neuerung
von riesiger Tragweite dar und haben die größten Flugzeugträger

bereits überflügelt. Dank ihrer praktisch unbegrenzten
Einsatzmöglichkeit auf Ziele des Festlandes geht ihre Bedeutung
über den eigentlichen Rahmen der Marine hinaus. Ihre MT-Nu-
klearsprenggeschosse (Sprengkraft von 1 Million t TNT —

fünfzigmal Hiroschima) werden nahe dem Festlande unter der
Wasserlinie vom getauchten Schiff abgeschossen.

Vereinigte Staaten

DieAtom-U-Schiffahrt schaut bereits auf einezwölfjährige
Entwicklungszeit zurück. Am 1. Januar 1955 lief das erste nuklear-
getriebene U-Boot «Nautilus SSN 571» für eine zweijährige Serie

von Probefahrten vom Stapel. Es legte eine Strecke von insgesamt

116 oookm zurück und verbrauchte dabei 3,5 kg Uranium

235. Dieses Boot wurde aber nur für die U-Boot-Bekämpfung
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